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Anmeldung
zur 
tageweisen 
Vollkaskoversicherung
Rahmenvertrag der DLRG e.V. 
mit der HDI Versicherung AG
(9809)
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DLRG e.V.
Bundesgeschäftsstelle
Im Niedernfeld 1-3
31542 Bad Nenndorf
 
 
Fax-Nr.: (0 57 23 ) 955-519
E-Mail: Versicherungen@BGSt.DLRG.de
 
 
 
 
Wir beantragen den 
Versicherungsschutz zur Absicherung 
- von eigenverschuldeten Unfallschäden 
- an privaten Personenkraftwagen, Lieferwagen oder Anhängern von 
- DLRG-Mitgliedern und hauptamtlichen Mitarbeitern 
- bei Dienstfahrten im Auftrag und für Zwecke der DLRG 
- zu Lasten der
Name der Gliederung :
Meldender:
Gliederungsnummer:
Fahrzeughalter
(Vor- und Nachname)
MUSS DLRG-Mitglied sein!
Amtliches
Kennzeichen
Fahrer
(Vor- und Nachname)
Fahrtbeginn
(Datum)
Fahrtende
(Datum)
Fahrtziel:
Eine Eingangsbestätigung erfolgt nicht!
Bad Nenndorf
Lehrgang 
Tagung 
sonstiges
Lehrgangsnummer
Tagungsname
Veranstaltungsname
Telefonnummer 
(für Rückfragen):
PKW
Lieferwagen
Anhänger
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1. Voraussetzung für den Versicherungsschutz
§         Der Fahrzeughalter muss DLRG-Mitglied sein!
§         Das Kraftfahrzeug muss im Kfz-Brief als PKW, Lieferwagen oder Anhänger eingetragen sein. 
 
Vom Versicherungsschutz sind ausgeschlossen:
§         Klein-/Lastkraftwagen  
§         Motor-(Kraft-)Räder
§         Traktoren
§         DLRG eigene Kraftfahrzeuge 
§         Fahrzeuge, deren Wiederbeschaffungswert  €  50.000,-- übersteigt.
 
Es kann kein Versicherungsschutz gewährt werden für Fahrzeuge von:
§         Nichtmitgliedern, z.B. Hilfsorganisationen, Institutionen.
§         Bei Fahrzeugen, die auf eine Firma zugelassen sind, muss die Firma DLRG-Mitglied sein. 
        Es genügt nicht, wenn der Firmeninhaber DLRG-Mitglied ist.
 
2. Anmeldeverfahren
Die Anmeldung muss vor Antritt der Dienstreise der Bundesgeschäftsstelle vorliegen. 
Sie kann erfolgen per: 
§         Briefpost (maßgebend ist der Posteingang);
§         Fax:  05723/ 955 519; Telefon: 05723/ 955 414;
§         E-Mail: Versicherungen@bgst.DLRG.de
Für nachträglich eingehende Anmeldungen, d.h. die Dienstreise hat bereits begonnen, kann keine Deckungszusage 
mehr gegeben werden.
 
3. Schadenregulierung 
Bei einem Unfall wird der entstandene Eigenschaden ersetzt;
- entweder die Reparaturkosten oder
- bei einem wirtschaftlichen Totalschaden der Wiederbeschaffungswert, abzgl. des evtl. Restwertes.
Eine Reparaturfreigabe muss durch den Versicherer erfolgen.
Nicht unter die Leistungs-/Ersatzpflicht fallen:
§         Abschleppkosten  *  Kosten für einen Mietwagen  *  Wertminderung  *  Nutzungsausfall
§         Abstellkosten, z.B. in einer Werkstatt;
§         Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurden.
Der private Abschluss eines PKW-Schutzbriefes empfiehlt sich, da dort z.B. Abschleppkosten versichert sind.
 
Kein Anspruch auf Schadenersatz besteht, wenn der Schaden durch alleiniges Verschulden des Unfallgegners 
herbeigeführt wurde (Ersatzanspruch gegenüber dem Unfallverursacher). 
Zudem wird der Prämienverlust aus der Kfz-Haftpflichtversicherung für 5 Jahre bis maximal 1500,- € übernommen, sofern ein Fremdschaden über die eigene Kfz-Haftpflichtversicherung reguliert wurde.
 
Die Selbstbeteiligung  beträgt grundsätzlich 300.--€ pro Schadenfall. Bei Lieferwagen besteht eine erhöhte Selbstbeteiligung von 500,- €.
 
4. Prämie und Abrechnung
Die Prämie beträgt 4,10 €, bei Lieferwagen 16,00 € und bei Anhängern 11,00 € pro Dienstreisetag
(00:00 Uhr - 24:00 Uhr) und Fahrzeug. 
Die Abrechnung erfolgt vierteljährlich mit der EDV-Materialrechnung unter Artikel-Nummer 60109809.
 
 
 
Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt. 
Versicherungsvermerk
Die Fahrzeuge der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Lehrgängen, Tagungen und Seminaren auf Bundesebene 
sind bei der An- und Abreise nicht automatisch versichert. 
Besteht eine "Kfz-Zusatzversicherung" für die Teilnehmerin / den Teilnehmer (bitte bei der Gliederung erfragen), sind auch diese Fahrten in den Versicherungsschutz eingeschlossen. 
Es besteht auch die Möglichkeit die Fahrzeuge für die Zeit des Lehrganges / des Seminars / der Tagung Vollkasko zu
versichern.
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